jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 58 SchUG Schulermitverwaltung

SchUG - Schulunterrichtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die Schuler einer Schule haben das Recht der Schiilermitverwaltung in Form der Vertretung ihrer Interessen
und der Mitgestaltung des Schullebens. Die Schiler haben sich bei dieser Tatigkeit von der Aufgabe der
Osterreichischen Schule (8 2 des Schulorganisationsgesetzes) leiten zu lassen.

2. (2)lm Rahmen der Interessenvertretung gegenuber den Lehrern, dem Schulleiter und den Schulbehérden stehen
den Schulervertretern folgende Rechte zu:

1. 1.Mitwirkungsrechte:

1. a)das Recht auf Anhorung,

2. b)das Recht auf Information tber alle Angelegenheiten, die die Schuler allgemein betreffen,

3. c)das Recht auf Abgabe von Vorschlagen und Stellungnahmen,

4. d)das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen, ausgenommen Beratungen und Beschlul3fassungen
Uber Angelegenheiten der Leistungsbeurteilung einzelner Schiler und des § 20 Abs. 6,8 25 und 8 31b
sowie Uber dienstrechtliche Angelegenheiten der Lehrer und ausgenommen die Teilnahme an
Lehrerkonferenzen zur Wahl von Lehrervertretern,

5. e)das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichtes im Rahmen des Lehrplanes,

6. f)das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel;

2. 2.Mitbestimmungsrechte:

1. a)das Recht auf Mitentscheidung bei der Anwendung von Erziehungsmitteln gemafl §8 47 Abs. 2,

2. b)das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschlul3 eines Schulers;

3. c)das Recht auf Mitentscheidung bei der Festlegung von Unterrichtsmitteln.

Diein Z 1 lit. d und Z 2 genannten Rechte stehen erst ab der 9. Schulstufe zu.

3. (3)lIm Rahmen der Mitgestaltung haben die Schiler gemeinsam jene Aufgaben wahrzunehmen, die Uber die
Mitarbeit des einzelnen Schulers hinausreichen. Als solche kommen Vorhaben in Betracht, die der politischen,
staatsburgerlichen und kulturellen Bildung der Schiler im Sinne demokratischer Grundsatze dienen, ihr soziales
Verhalten entwickeln und festigen und ihren Neigungen entsprechende Betatigungsmadglichkeiten in der Freizeit
bieten.

4. (4)Veranstaltungen der Schilermitverwaltung (Abs. 3) unterliegen nicht der Aufsichtspflicht des Lehrers (des
Schulleiters). Die Befugnis der Lehrer (des Schulleiters), an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, wird davon
nicht berthrt.

5. (5)Die Schulleiter haben die Tatigkeit der Schulervertreter zu unterstitzen und zu férdern.

In Kraft seit 01.09.2020 bis 31.08.2026


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/25
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/31b
https://www.jusline.at/gesetz/schug/paragraf/47

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 58 SchUG Schülermitverwaltung
	SchUG - Schulunterrichtsgesetz


